
Die Kinder stehen im Mitt elpunkt der Arbeit der CDU. Sie 
sind das Fundament unserer Zukunft. Ihre Interessen und 
ihr Wohlergehen liegen uns besonders am Herzen, denn 
wir brauchen starke und selbstbewusste Kinder für eine 
starke und selbstbewusste Gesellschaft. 
Daher haben wir den Schutz der Kinder in die Landesver-
fassung aufgenommen. Dort heißt es jetzt im neuen Ar-
tikel 6a: 

„Kinder und Jugendliche stehen 
unter dem besonderen Schutz 
des Landes, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie der 
anderen Träger der öff entlichen 
Verwaltung.“

Torsten Geerdts, MdL
Parlamentarischer Geschäftsführer
Mitglied im Sozialausschuss

Das ist eine Willensbekundung, die noch keinen realen 
Schutz bietet. Deshalb haben wir ergänzend zu diesem 
neuen Verfassungsartikel ein „Gesetz zur Weiterentwick-
lung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Ju-
gendlichen in Schleswig-Holstein“ kurz „Kinderschutzge-
setz“ verabschiedet. 

„Kinder- und Jugendschutz ist immer auch Familienpoli -
tik . Denn starke Kinder brauchen starke Eltern. Sie sind 
die soziale Mitt e unserer Gesellschaft “ , so Geerdts. 

KINDERSCHUTZGESETZ

X� FREIE ENTFALTUNG ALS ZIEL

Ziel des Gesetzes ist es, die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit , auf 
freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf Förderung ihrer 
Entwicklung und auf Erziehung zu stärken. 
L ^g�h^cY�YZg�B Z^cjc\ !�YVhh�EÅZ\Z�jcY� : go^Z]jc\� ^c�Zgh-
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meinschaft unterstützt die Eltern dabei. Sie bietet Förde-
rung, Leistung und Hilfe an. 
So stellen Land und Kommunen sicher, dass zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit regionale Fachkräfte unter einer ein-
heitlichen Telefonnummer erreichbar sind. 

X� JUGENDSCHUTZ ÜBERPRÜFEN
Eine zentrale Aufgabe beim Kinder- und Jugendschutz 
kommt den Jugendämtern zu. Sie sind müssen unverzüg-
lich handeln können, wenn Kinder in Gefahr sind. Dazu 
halten sie engen Kontakt mit Polizei und Familiengerich-
ten. Spätestens alle zwei Jahre müssen sie dem Jugendhil-
feausschuss berichten. 

X� PRÄVENTIVE ANGEBOTE FÖRDERN

9jg X]�YVh�@̂cYZghX]jio \ ZhZio�kZgeÅ^X]iZi�h^X]�YVh�AVcY!�
präventive Angebote zur Bildung, Beratung und Unter-
stützung von Familien zu fördern. Diese Angebote sollen 
helfen, Vernachlässigung und Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen zu verhindern. 

Besonderer Wert wird dabei auf generationsübergreifen-
YZg�6c\ ZWdiZ�jcY� YVh�Å~X]ZcYZXZ̀cYZ�CZio�Vc�; Vb^a^Zc-
bildungsstätten gelegt.

X� MITARBEITER QUALIFIZIEREN

Weiter sichert die Landesregierung zu, die überregionalen 
Träger des Kinder- und Jugendschutzes zu fördern. Auf 
; dgiW^aYjc\h"�jcY� F jVa^Äo^Zgjc\hVc\ZWdiZ�[“g�B ^iVgWZ-̂
terinnen und Mitarbeiter wird besonderen Wert gelegt. 
Jugend-, Gesundheits- und Behindertenhilfe stärker zu-
sammenzuführen, sei ein weiteres Ziel so Geerdts. 

„Wir setzen auf eine niedrigschwellige Beratung und 
eine unbürokratische Zusammenarbeit zum Wohle der 
Kinder “ , erklärte Geerdts.

X� FRÜHE HILFEN AUSBAUEN

Frühzeitig auf Beratungsangebote und Unterstützung so-
wie Hilfen und Leistungen hinzuweisen, ist gemeinsame 
Aufgabe des Jugendamtes, des Gesundheitsamtes und 
des Sozialamtes. 

X� NETZWERKE BILDEN

Kreise und kreisfreie Städte sind aufgefordert, lokale 
Netzwerke des Kinder- und Jugendschutzes einzurich-
ten. Daran können unter anderem Kinderschutzzentren, 
Schwangerschaftsberatungsstellen, Hebammen und Trä-
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Wichtig ist es, dass die dort tätigen Personen gut und 
[VX]\ZgZX]i�f jVa^Äo^Zgi�h^cY#�

X� SCHNELLEN EINGRIFF ERMÖGLICHEN

Sollte doch einmal das Wohl eines Kindes gefährdet sein, 
regelt das Gesetz ergänzend zum Sozialgesetzbuch VIII 
die so genannte Inobhutnahme. Ein örtlicher Kooperati -
onskreis aus den Trägern der örtlichen Jugendhilfe, des 
Gesundheitsamtes, der Schulaufsicht, der Polizei und 
Ordnungsbehörden und der Staatsanwaltschaft sichert 
eine effektive und schnelle Zusammenarbeit. 

X� SORGFÄLTIGE BERICHTERSTATTUNG

Die Landesregierung legt dem Landtag in jeder Legisla-
turperiode einen Bericht zur Situation von Kindern und 
Jugendlichen vor. Der Bericht wird durch eine interdis-
ziplinär zusammengesetzte Kommission erstellt . Er soll 
neben einer Situationsanalyse auch über die Umsetzung 
des Gesetzes und Vorschläge zur Verbesserung und Wei-
terentwicklung des Kinderschutzes enthalten. Die ein-
zelnen Maßnahmen werden unter Berücksichtigung des 
Berichtes in Verbindung des Jugendförderungsgesetzes 
ÄcVco^Zgi #

„Unser Ziel ist es, so früh wie möglich mit der Gesund-
heitsvorsorge zu beginnen, daher wurde mit der Einfüh -
rung des Kinderschutzgesetzes gleichzeiti g das Gesetz 
über den Öff entlichen Gesundheitsdienst geändert “ , 
so Geerdts. 

X� FRÜHERKENNUNG STÄRKEN

Die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen 
für Kinder wurde verbindlicher gemacht. Sollte ein Kind an 
einer solchen Früherkennungsuntersuchung (U4 bis U9) 
nicht teilnehmen, werden die Eltern von der so genann-
ten Zentralen Stelle aufgefordert diese Untersuchung 
nachzuholen. Gleichzeitig wird ihnen eine Beratung über 
den Inhalt und Zweck der Untersuchung angeboten. Be-
steht auch dann noch keine Bereitschaft, die Früherken-
nungsuntersuchung durchzuführen, werden die Kommu-
nen informiert und erforderlichenfalls das Familiengericht 
eingeschaltet. 

STARKE KINDER
DAS KINDERSCHUTZGESETZ

„Die Schaffung der so genannten zentralen Stelle ist das 
Herzstück des Kinderschutzes. Damit erreichen wir das 
Kernanliegen: den Missbrauch an Kinder, alle Formen 
von Gewalt und Vernachlässigung weit möglichst zu 
vermeiden, auch wenn kein Gesetz für absolut e Sicher-
heit in diesen Fragen sorgen kann“, so Geerdts weiter.

Das Kinderschutzgesetz und die Änderungen des Ge-
setzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst sind am 
1. April 2008 in Kraft getreten.

„Für mich ist das Kinderschutzgesetz nur ein Baustein, 
wenn auch ein ganz wesentlicher Baustein, um Kinder 
und Jugendliche in Schleswig-Holstein zu schützen. 
Weitere Bausteine werden in den kommenden Jahren 
folgen. Damit ist die CDU auf dem besten Weg, Schles-
wig-Holstein zum Kinderland Nr. 1 in Deutschland zu 
machen“, so Geerdts abschließend.


